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S T E L L U N G N A H M E 

gemäß Art. 23e B-VG 

des Ständigen Unterausschusses in Angelegenheiten der Europäischen Union 

des Hauptausschusses des Nationalrates 

vom 3. November 2022 

 

 

COM(2022) 209 final 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Festlegung von Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen 

Missbrauchs von Kindern 

 

 

Die österreichische Bundesregierung, insbesondere der zuständige Bundesminister für 

Inneres, die Bundesministerin für Justiz und die Bundesministerin für Frauen, Familie, 

Integration und Medien werden ersucht, sich auf europäischer Ebene weiterhin 

 

- für den Ausbau und die verstärkte EU-weite Harmonisierung und 

Koordinierung von geeigneten, wirksamen und grundrechtskonformen 

Maßnahmen zum Schutz vor Kindesmissbrauch und Grooming online und 

offline einzusetzen, und  

 

- im Rahmen der Verhandlungen für eine Verordnung zur Festlegung von 

Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs 

von Kindern (COM(2022) 209 final) für die Sicherstellung einer 

grundrechtskonformen Ausgestaltung dieser Verordnung aktiv einzusetzen und 

der genannten Verordnung nur zuzustimmen, wenn sichergestellt ist, dass 

diese grundrechtskonform- im Sinne des Fließtextes- ausgestaltet ist. 
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